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halten. Neben den ordentlichen Geschiften kam das Thema
, T axationsfragen“ zur Behandlung mit spezieller Beriicksichti-
gung des vom Zentralvorstand ausgearbeiteten Schemas.

Es erfolgte ferner die Vorlage eines von den Kollegen
Allenspach und Schweizer in Verbindung mit einem kaufmén-
nischen Experten ausgearbeiteten Buchhaltungssystems nebst
Erlduterungsbericht.

Als ,Sammelpunkt der Volker“ fiir die ndchste Hauptver-
sammlung wurde Rorschach gewaihlt.

Thundorf, den 6. Februar 1917.

Ostschweizerischer Geometerverein,
Der Aktuar: R. Weber.

IV. Konferenz der kantonalen Vermessungs-

aufsichtsbeamten

10. September 1915.
(Fortsetzung und Schluss.)

Ill. Die Feststellung der Grundlagen fiir die Berechnung der
mutmasslichen Kosten der Neuvermessungs- und
Nachfiihrungsarbeiten.

Die ersten einldsslichen Berechnungen iiber die Kosten der
Grundbuchvermessungen fanden bei Anlass der Ausarbeitung
der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung be-
treffend Beteiligung des Bundes an den Kosten im Jahre 1909
statt. Sie ergaben fiir die Parzellarvermessungen eine Summe
von 45 Millionen Franken, wovon der Bund 31%/; Millionen zu
tragen hatte, Dazu kamen noch 3 Millionen Beitrdge des Bun-
des an die Triangulation IV. Ordnung. Die Gesamtbelastung fiir
den Bund, die in Aussicht genommen war, betrug somit 34!/
Millionen Franken.

Auf dieser Grundlage setzte sodann die Bundesversammlung
die prozentualen Beitrdge fest, wie sie im Bundesbeschluss vom
13. April 1910 niedergelegt sind. Diesen Berechnungen wurden
die damals geltenden Preisansitze zu Grunde gelegt. Nach
jenen Preisen ergab sich fiir die Vermessung der Gebiete nach
den drei Instruktionen ein Mittelwert von Fr. 16. — pro ha,
mit welchem Ansatz die damaligen Verhiltnisse in richtigem
Masse beriicksichtigt wurden.



Die Vermessungspreise sind nun aber seit dem Jahre 1909
bis im Herbst 1912 von Jahr zu Jahr erheblich gestiegen. Die
Griinde hiefiir mégen in der allgemeinen Verteuerung der Lebens-
haltung, in den Mehrforderungen der eidgendssischen Vermes-
sungsinstruktion gegeniiber den Vorschriften des Geometer-
konkordates und noch in andern Umstdnden liegen. Die Ver-
gebung der ersten Vermessungen nach den neuen Vorschriften
hat gezeigt, wie stark die Vermessungspreise in den verschie-
denen Kantonen fiir Gebiete mit gleichen Verhéltnissen von
einander abwichen. Diese Abweichungen erstreckten sich in ein-
zelnen Fallen bis zu 100 °/y des Ansatzes. Diese Ungleichheiten
und steten Verdnderungen in den Preisansitzen fiihrten die
Bundesbehdrden aus zwingenden Griinden dazu, die Grund-
lagen fiir die Berechnung der Kosten fiir alle in Frage kommen-
den Vermessungen zu schaffen. Zum Zwecke der Vereinheit-
lichung der Vermessungspreise in den verschiedenen Kantonen
bildete sich dann das Ihnen bekannte Verfahren betreffend die
gemeinsame Aufstellung der Programme und Kostenvoranschlige
fiir die Parzellarvermessungen durch die kantonalen Vermessungs-
aufsichtsbeamten und die Organe des eidgendssischen Grund-
buchamtes heraus. Dieses Verfahren, das nun seit Herbst 1913
bis heute in 10 Kantonen und in 49 Fillen mit Erfolg ange-
wendet worden ist, hat nun tatsdchlich zu einer Vereinheitlichung
der Vermessungspreise gefiihrt. |

Nachdem sich nun die Frage betreffend die Hohe der Preise
fiir die Vermessungen nach den verschiedensten Verhiltnissen
so ziemlich abgeklart hatte, war der Weg fiir das weitere Vor-
gehen zur Berechnung der Vermessungskosten der einzelnen
Kantonsgebiete als Grundlage fiir den allgemeinen Plan gegeben.
Es handelt sich dabei jeweils fiir jeden Kanton noch darum,
fiir jedes Instruktionsgebiet die Verhéltnisse in Bezug auf die
topographische Gestaltung, die prozentuale Ausdehnung der ver-
schiedenen Massstabgebiete, den Grad der Parzellierung und der
Ueberbauung, die Ausdehnung von Privatwildern und Rebge-
bieten usw. festzustellen. Alle diese Feststellungen sind moglich;
sie erfordern aber je nach den zur Verfiigung stehenden Mitteln
mehr oder weniger umfangreiche Arbeiten.

Da die Verhidltnisse nach den erwidhnten verschiedenen
Richtungen hin von Kanton zu Kanton verschieden sind, so va-
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riieren auch die durchschnittlichen Vermessungspreise der ein-
zelnen Instruktionsgebiete.

- Es bewegen sich nun die Vermessungskosten in den bis
jetzt berechneten Kantonsgebieten im Durchschnitt pro ha

fiir Instruktionsgebiet 1 zwischen . Fr. 200—2500

» . 11 ,, . » . 00—60
” " 11 " oo - 9—24

Die von uns angestellten, die gegenwdrtigen Verhiltnisse
beriicksichtigenden Berechnungen, die dem allgemeinen Plane
als Grundlage zu dienen haben, werden voraussichtlich die Ge-
samtkosten bedeutend hoher erscheinen lassen, als seiner Zeit
angenommen wurde.

Die Gesamtkostensumme kann heute noch nicht genannt
werden; es fehlen dazu noch die Kostenberechnungen von acht
Kantonen, deren Vermessungsprogrammentwiirfe noch nicht be-
reinigt sind. Es muss aber jetzt schon darauf hingewiesen wer-
den, dass der Bund und die Kantone kein Mittel unversucht
lassen diirfen, darnach zu trachten, die mutmasslichen Ver-
messungskosten auf ein Mass zu beschrinken, welches mit der
Finanzlage des Bundes vereinbar ist. Der Weg hierzu liegt nicht
in einer Reduktion der gegenwdrtigen Vermessungspreise, son-
dern er liegt:

1. in der zweckentsprechenden Festsetzung der Art der Ver-
messung mit der strengsten zuldssigen, den Verhéltnissen
noch gerecht werdenden Abgrenzung der Instruktions- und
Massstabgebiete ;

2. in der Festsetzung der Anforderungen fiir die Vermessung,
die den tatsidchlich notwendigen Bediirfnissen angepasst sind;

3. in einer einheitlichen, konsequent durchgefiihrten Fest-
setzung der Vermessungspreise bei Anlass der Auistellung
der Kostenvoranschlige, wozu wir Ihre Mitwirkung und
Unterstiitzung bediirfen;

4. in einer durchgreifenden Giiterzusammenlegung in allen
hiezu geeigneten Gebieten, vorgdngig oder in Verbindung
mit der Grundbuchvermessung.

Durch diese Massnahmen mdgen vielleicht im einen oder
andern Falle fiir die einzelne Vermessung nicht allzu grosse Er-
sparnisse erzielt werden; mit Riicksicht aber auf die Konse-
quenzen, welche daraus entstehen, und im Hinblick auf das



enorm grosse Vermessungsgebiet sind diese Massnahmen je-
doch von eminenter Bedeutung.

Die Untersuchungen, die wir in Bezug auf die Nach-
fiihrungskosten angestellt haben, betreffen die Nachfiihrungs-
arbeiten derjenigen Gebiete, welche anerkannte Vermessungs-
werke besitzen. Die ermittelten Kosten beziehen sich auf die
Arbeiten, welche vom Bunde gemiss Art. 32 der Vermessungs-
verordnung subventioniert werden. '

Nach den gemachten Erhebungen betragen nun diese Kosten
und Bundesbeitrdge in den einzelnen Instruktionsgebieten pro
Jahr und pro ha in den verschiedenen Kantonen:

‘ Instruktion I | Instruktion II | Instruktion III
Kantone | Jahre kot | Bundess [ Bundess | Bundes-
ol beitrag A beitrag R heitrag
Fr. Fr. Fr: Fr. Pr. Fr.
1. Ziirich . .|| 1907—1913 | 6.— | 1.20 | — -— — —_—
2. Luzern . .| 1907—1914 | 6.25 | 1.25 | — - — —
3. Solothurn . — - — 10.37 | 0.08 {0.04 | 0.01
4, Baselstadt . | 1907—1913 | 5.87 | 1.17 | — — — —
5. Baselland . | 1907—1913 | — —_ 0.40 | : 0.08| — —
6. St. Gallen . | 1907—1910 | — — [ 0.50 | 0.10 | — —
7. Aargau . . | 1907—1913 | — — 10.42  0.08] — —
8. Thurgau . || 1907—1914 | — - 0.66 | 0.13 | — —
9. Neuenburg. | 1907—1914 | — - 0.57 1\ 0.11 | 0.08 | 0.03
Mittel | 6.04 | 1.21 | 0.49 f 0.10 | 0.06 | 0.02
i

Die in der Tabelle kantonsweise angefiihrten Zahlen stellen
den Mittelwert der Nachfiihrungskosten bezw. deren Bundes-
beitrdge von verschiedenen Jahren dar. Die Werte in den ein-
zelnen Jahren waren unter sich sehr wenig verschieden. Aus
der Tabelle ist zu entnehmen, dass zwischen den Kosten und
insbesondere zwischen den Bundesbeitrdgen fiir die Nach-
fiihrungsarbeiten der einzelnen Kantone keine grossen Unter-
schiede bestehen. Die Nachfiihrungsarbeiten, auf die sich unsere
Erhebungen stiitzen, beziehen sich im Instruktionsgebiet | auf
die Stddte Ziirich, Luzern und Basel, und im Instruktionsgebiet Il
auf Stadt- und Landgemeinden, auf solche mit starkem und auf
solche mit schwachem Liegenschaftsverkehr. Es kann deshalb
aus dem Mittelwert aller Kantone in Bezug auf die Instruktions-
gebiete [ und II der fiir unsere Kostenberechnungen wertvolle



4] —

Schluss gezogen werden, dass die Bundesbeitrige fiir die Nach-
fiihrung pro ha und pro Jahr fiir Instruktionsgebiet 1 Fr. 1. 20
und fiir Instruktionsgebiet II 10 Rappen betragen. Was die
Nachfiihrung des Instruktionsgebietes Il betrifft, so kommen in
diesem Gebiete sehr wenige Aenderungen im Grundeigentum
vor, die Nachfiihrungsarbeiten bedingen. Die ausgedehnten Ge-
meinde- und Korporationsgiiter verursachen sozusagen gar keine
und die arrondierten geschlossenen Hofgiiter, wie wir sie in den
Kantonen der Voralpen und im Jura finden, sehr wenige Grenz-
dnderungen; diese Liegenschaften gehen bei Verkidufen etc. mei-
stens unverdndert in andere Hinde iiber. Die Nachfiihrungs-
arbeiten beschrdanken sich hier also zur Hauptsache auf den par-
zellierten Grundbesitz. Die Erhebungen in den Kantonen Neuen-
burg und Solothurn weisen einen mittleren Kostenbetrag von
6 Rappen bezw. einen Bundesbeitrag von 2 Rappen auf. Jeden-
falls wird kaum mit einem hoheren Bundesbeitrag als mit 3 Rp.
pro ha und pro Jahr zu rechnen sein.

Der Vollstindigkeit halber mochte ich hier noch beifiigen,
dass die Gesamtkosten der geometrischen Arbeiten der Nach-
fiihrung, also inklusive der Auslagen fiir die Gehilfen und Zeich-
ner, pro ha und pro Jahr im Instruktionsgebiet II zirka 70 bis
80 Rappen und im Instruktionsgebiet Il (Kanton Neuenburg)
9 Rappen, also um zirka 30—40 Prozent mehr als fiir die sub-
ventionsberechtigten Arbeiten, betragen.

Die Stddte und grossen Ortschaften mit dem spekulativen
Liegenschaftenverkehr konnen die Nachfiihrungskosten ohne grosse
Schwierigkeiten ertragen; auf dem Lande dagegen werden sie
vielfach von den Grundeigentiimern als driickende Last emp-
funden. Aus diesem Grunde sollten die Kantone und Gemein-
den, wo immer es angeht, einen Teil des nach Abzug der
Bundessubvention verbleibenden Kostenbetrages iibernehmen.

IV. Festselzung der Zeitrdume fiir die Durchfiihrung.

In der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversamm-
lung betreffend die Kostentragung vom 27. August 1909 ist
darauf hingewiesen, dass die Ausfithrungszeit fiir die Neuver-
messungen auf 50 Jahre anzuschlagen sei. Eine definitive Fest-
setzung des Zeitraumes wird erst nach Aufstellung des allge-
meinen Planes erfolgen koénnen. Erst nachdem die wahrschein-
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lichen Gesamtkosten bekannt sind, wird der Bundesrat dariiber
zu entscheiden haben, mit welcher Einlage er jahrlich den Grund-
buchvermessungsfonds speisen will. Mit der Festsetzung dieser
Einlage ist dann ohne weiteres auch die Gesamtzeitdauer be-
stimmt. Innerhalb dieses Zeitraumes werden dann die einzelnen
Kantonsgebiete eingereiht werden. Diese Einreihung wird so-
weit moglich unter Beriicksichtigung der von den Kantonen ge-
stellten Begehren erfolgen, wobei aber gleichzeitig darauf Be-
dacht genommen werden muss, dass die Bundesbeitrige fiir
Neuvermessungs- und Nachfithrungsarbeiten, welche jihrlich von
den einzelnen Kantonen beansprucht werden, in ihrer Gesamt-
summe die Jahreseinlage in den Grundbuchvermessungsfonds
nicht {ibersteigen diirfen. Die bisherigen Verhandlungen mit
den Kantonen haben gezeigt, dass dem Verlangen des Zivil-
gesetzbuches, wonach in der Durchfiihrung der Grundbuchver-
messungen auf die Verhaltnisse der Kantone und auf das Inter-
esse der verschiedenen Gebiete angemessene Riicksicht zu neh-.
men sei, ohne Schwierigkeiten Rechnung getragen werden kann.
Dadurch, dass eine Reihe von kleinern Kantonen, wie Ob- und
Nidwalden, Baselland, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh. und
I.-Rh. etc., fiir die Vermessung ihrer Kantonsgebiete, entsprechend
ihren Bediirfnissen und finanziellen Verhiltnissen, eine unver-
hiltnismassig lange Zeitdauer beanspruchen, wird es moglich
sein, die Durchfilhrung der Vermessungen in andern Landes-
gegenden, wo hiefiir ein dringendes Bediirfnis besteht, zu be-
schleunigen. Hat dann s. Z. der Bundesrat fiir jeden Kanton
die Zeitdauer fiir die Vermessung seines Gebietes, sowie die
Hohe des Bundesheitrages, welche die jahrlich zu vergebenden
Vermessungen beanspruchen diirfen, festgesetzt, so ist es dann
Sache jedes Kantons, innerhalb des ihm zugewiesenen Zeit-
raumes das Vermessungsprogramm seines Gebietes aufzustellen
und dem Bundesrat zur Genehmigung vorzulegen.

Von diesem Momente an wird dann eine gewisse Plan-
méssigkeit und Stetigkeit in der Anordnung und Vornahme der
Vermessung in der ganzen Schweiz eintreten. Diese planmissige
Durchfiihrung wird uns auch stets das finanzielle Gleichgewicht
des Grundbuchvermessungsfonds sichern.

Bevor ich mein Referat abschliessen kann, muss noch eine
Angelegenheit beriihrt werden, die eng mit der Aufstellung des
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allgemeinen Planes und mit der Durchfiihrung der Grundbuch-
vermessungen verkniipft ist. Es betrifft dies die Motion von
Herrn Nationalrat Bertoni, welche vom schweiz. Nationalrat am
8. April 1915 erheblich erkldrt und darauf vom Bundesrat dem
Justiz- und Polizeidepartement, Abteilung Grundbuchamt, zur
Priifung iiberwiesen worden ist.

Diese Motion lautet: _

,Der Bundesrat wird eingeladen, zu priifen, welche Mass-
nahmen im Interesse der Katasteranlegung und der Grundbuch-
fiihrung ergriffen werden konnten, um den Kantonen die Giiter-
zusammenlegung zu erleichtern. Er wird namentlich ersucht, zu
priifen, ob nicht die Unterstiitzung des Bundes fiir die Giiter-
zusammenlegung um den Unterschied zwischen den Vermessungs-
kosten nach der Giiterzusammenlegung und den Vermessungs-
kosten vor der Giiterzusammenlegung oder ohne eine solche
erhoht werden konnte.

Die Motion will bezwecken:

1. durch die Zusammenlegung die Ertragsidhigkeit des Bodens
zu vermehren;

2. die Vermessungsarbeiten fiir die Einﬁihrung des Grundbuches
zu erleichtern, und

3. die Bewirtschaftung mit Riicksicht auf die kleinen Eigen-
tiitmer praktischer zu gestalten.

Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung der Giiterzu-
sammenlegungen fiir unsere Landwirtschaft ist Ihnen allen zur Ge-
niige bekannt, so dass ich mich auf diesen Punkt nicht einzu-
lassen brauche. Ebenso sind wir ohne Zweifel alle darin einig,
dass die Durchfiithrung der Giiterzusammenlegung vorgingig der
Grundbuchvermessung, sowohl fiir die Vermessung als auch fiir
die Anlegung des Grundbuches grosse Vorteile und zwar in
technischer, rechtlicher und finanzieller Hinsicht, bringen wiirde.
Es soll sich heute in dieser Angelegenheit nur darum handeln,
Ihnen in kurzen Ziigen die Verhiltnisse in Bezug auf die Par-
zellierung des Grundbesitzes in unserm Lande vor Augen zu
fithren und Ihnen zu zeigen, fiir welche Gegenden die Durch-
fiilhrung der Giiterzusammenlegung vorgingig der Grundbuch-
vermessung angezeigt wire.

Vom schweizerischen Mittellande und Jura weisen die Kan-
tone Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Bern, Solothurn, Basel-
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land, Aargau, Ziirich, Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen,
dann auch das Mendrisiotto des Kantons Tessin mehr oder we-
niger ausgedehnte Gebiete auf, fiir die eine Giiterzusammen-
legung in Frage kommen konnte. In diesen Gebieten finden
wir durchschnittlich 3—6 Parzellen pro ha, welche Zahl durch
die Zusammenlegung der Grundstiicke auf mindestens die Hailfte
oder eher noch auf eine kleinere Zahl reduziert werden konnte.
Die Giiterzusammenlegung ist aber namentlich fiir grosse Ge-
biete der Gebirgskantone, wie Tessin, Graubiinden, Wallis und
Bern (Oberland) von eminenter Bedeutung.

Im Kanton Wallis betrdagt die durchschnittliche Zahl von
Parzellen des ebenen und hiigeligen, iiber 100,000 ha um-
fassenden Privatgrundbesitzes 10—30 Parzellen pro ha. Die
Grosse dieser Parzellen betrigt somit 300—1000 m?; einzelne
Parzellen besitzen nur eine Grosse von 100—200 m2 Es gibt
hier Biirger, welche bis 500 Grundstiicke in ein und derselben
Gemeinde besitzen.

Eine noch ungiinstigere Zerstiickelung als der Kanton Wallis
weist der Kanton Tessin im Leventina-, Maggia- und Blenio-
tal etc. auf. In diesen Gegenden betrdgt der mittlere Parzellie-
rungsgrad 50—140 Parzellen pro ha. Als Beispiel fiir diese Zer-
stiickelung liegt hier eine Katasteraufnahme iiber ein Teilgebiet
der Gemeinde Semione im Bleniotal im Massstab 1 : 500 vor.
Dieses Gebiet, das einen Fliacheninhalt von 23,6 ha hat, besitzt
nicht weniger als 3170 Parzellen oder gleich 135-Parzellen pro
ha. Die durchschnittliche Grosse einer Parzelle betrdgt 75 m?2
Ueber dieses Gebiet ist bereits ein Projekt fiir eine Giiterzu-
sammenlegung vorhanden. Nach diesem Projekt reduziert sich
die Parzellenzahl auf 387 == 16 Parzellen pro ha, mit einer
mittlern Grosse von 610 m?2,

Aehnliche Verhiiltnisse finden wir auch im Kanton Graubiinden.

Die Vermarkung und Vermessung, ausgefiihrt nach den be-
stehenden eidgendssischen Vermessungsvorschriften, wiirden fiir
ein Gebiet mit 28 Parzellen pro ha mehr als Fr. 180. — und
fiir ein Gebiet mit 130 Parzellen pro ha mehr als Fr. 500. —
betragen.

Beriicksichtigt man, dass der Bodenwert in letzterm Gebiet
zwischen 2 und 12 Rappen pro m?® variiert, also im Mittel 5
bis 7 Rappen pro m? betrdgt, so wiirden die Kosten fiir die Ver-
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markung und die Vermessung, sowie fiir die Anlegung des Grund-
buches den Bodenwert iibersteigen.

Dass Mittel und Wege gesucht werden miissen, um fiir
solche Gebiete die Durchfiihrung der Grundbuchvermessung tiber-
haupt zu ermoglichen, wird nach diesen Darlegungen kaum
noch weiter zu begriinden sein.

Der Motion des Herrn Nationalrates Bertoni liegt ein grosser
Gedanke zu Grunde. Er besteht darin: Mit der Durchfiihrung
der Grundbuchvermessung als Mittel zum Zweck soll das grosse
nationale Unternehmen der Giiterzusammenlegung im ganzen
Schweizerlande gehoben und mdchtig gefordert werden. Dieser
Gedanke ist aller Beachtung wert.

Die nédhere Priifung und Untersuchung dieser Frage wird
nun zeigen, von welchem Umiange und von welch finanzieller
Bedeutung die ganze Angelegenheit ist, und auf welche Weise
das gesteckte Ziel bei Anlass der Durchfithrung der Grundbuch-
vermessung erreicht werden kann.

Die Grundbuchvermessung stellt ein grosses volkswirtschaft-
liches Werk dar, dessen technische Ausfiihrung lhren Hinden
anvertraut ist. Die Durchfiihrung dieses Unternehmens wird
grosse Opfer an Tatkraft, Energie, Liebe zur Sache und an
finanziellen Mitteln fordern.

Sorgen wir alle durch eine zielbewusste, 6konomische
Durchfiihrung dafiir, dass die Grundbuchvermessung unsern
obersten Landesbehdrden und unserm Schweizervolke niemals
zur Last, sondern stets als notwendiges, gesuchtes Mittel zur
Hebung der Volkswohlfahrt erscheint, und es wird dann auch
unserm allgemeinen Vermessungsprogramm jederzeit sicher und
ungestort nachgelebt werden kodnnen.

IVe Conférence des organes cantonaux de
surveillance du cadastre
du 10 septembre 1915.

Conférence de M. J. Baltensbherger, géometre de I classe
au Bureau fédéral du Registre foncier, sur I’établissement
d’'un plan général pour I’exécution des mensurations ca-
dastrales suisses.

L’art. 38 du titre final du code civil prescrit ce qui suit:
»Le Conseil fédéral, aprés entente avec les cantons, dresse un



	IV. Konferenz der kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten. III, Die Feststellung der Grundlagen für die Berechnung der mutmasslichen Kosten der Neuvermessung- und Nachführungsarbeiten [Fortsetzung und Schluss]

